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Kurzcharakteristik
Diät & Information ist das offizielle Organ 
des Verband der Diätassistenten – Deut-
scher Bundesverband e. V. (VDD) und 
vermittelt Informationen über aktuelle 
wissenschaftliche Entwicklungen in der 
Ernährungsmedizin, Diätetik und Er-
nährung. Die Verbandszeitschrift liefert 
Beiträge zu den Arbeitsfeldern der Mit-
glieder in der klinischen Ernährung, und 
der umfeldbezogenen Ernährungsberatung 
mit therapeutischer und gesundheits-
fördernder Blickrichtung. Ebenso für den 
Bereich Verpflegungsmanagement von 
Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. 
Die Verbandszeitschrift informiert über 
berufs- und leistungsrechtliche Aspekte 
der Ernährungsberatung und ist so für die 
Mitglieder des Verbands eine kompetente 
und wertvolle Informations- und Ent-
scheidungshilfe für ihre Tätigkeit in einem 
Heilberuf und ein Kommunikationsträger 
mit hohem Aufmerksamkeitswert.

Porträt
Zielgruppe
Diätassistenten in Kliniken, Rehabilita-
tionszentren, Alten- und Pflegeheimen, 
ambulanten Gesundheitszentren oder 
Arztpraxen, sowie in eigenen Praxen und 
in Schulen und Studiengängen für Diät-
assistenten als Leistungserbringer für die 
Ernährungstherapie nach §§ 42-45 Heil-
mittel-Richtlinie und nach den §§ 20 und 
43 SGB V.

Erscheinungsweise
6 × im Jahr

Auflage
Druckauflage: 4.000 Exemplare
Verbreitete Auflage: 3.800 Exemplare



Diät + Information Mediadaten 2024 Nr. 19  Seite 3

Einblick

In Deutschland sind rund 5 Prozent der Bevöl-
kerung von einem Harnsteinleiden betroffen. 
Ohne konsequente Maßnahmen müssen bis zu 
50 Prozent der Harnsteinpatienten mit einem 
Rezidiv rechnen. Dabei ist der Harnstein nur 
das Symptom einer Erkrankung. Die Basis einer 
individuellen Therapie und Rezidivprävention 
ist die Abklärung der Ursachen der Urolithiasis. 
Die spezifischen Maßnahmen richten sich dabei 
nach der jeweiligen Steinart und dem Risikopro-
fil des Steinpatienten. 
Nach der Steinentfernung ist eine qualitativ und 
quantitativ exakte Harnsteinanalyse die wichtigs-
te diagnostische Voraussetzung für die weitere 
Vorgehensweise. Etablierte Methoden zur Harn-
steinanalyse sind die Infrarotspektroskopie und 
die Röntgendiffraktionsanalyse. Die Zusammen-
setzung des Harnsteins liefert wichtige Hinweise 
auf mögliche Stoffwechselstörungen und bildet 
gleichzeitig die Grundlage zur Ermittlung der 
Risikofaktoren für die Steinbildung. In Tabelle 1 

sind die bedeutenden Steinarten aufgeführt. 
Calciumoxalat ist mit rund 70 Prozent die häu-
figste Steinart, gefolgt von Carbonatapatit und 
Harnsäure. Struvit, Brushit und Cystin werden 
dagegen nur selten diagnostiziert [1]. Carbo-
natapatit und Struvit werden überwiegend bei 
Frauen nachgewiesen, während Calciumoxalat 
und Harnsäure häufiger bei Männern diagnos-
tiziert werden [1]. Spontan ausgeschiedene oder 
im Rahmen von Interventionen asservierte 
Harnsteine sollten bei jedem ersten Steinereig-
nis einer Harnsteinanalyse zugeführt werden [2]. 
Auch Rezidivsteine sollten untersucht werden, 
da sich die Steinzusammensetzung im Verlauf 
des Harnsteinleidens ändern kann.

Ernährungstherapie
bei Urolithiasis 

Die Basis einer individuellen 
Therapie ist die Abklärung der 
Ursachen der Urolithiasis.

Die Urolithiasis ist eine der häufigsten urolo-
gischen Erkrankungen. Zur Basistherapie von 
Harnsteinleiden gehören eine ausgewogene 
Ernährung, eine ausreichende Flüssigkeits-
zufuhr und die Reduktion von Übergewicht. zufuhr und die Reduktion von Übergewicht. zufuhr und die Reduktion von Übergewicht. 
Wichtigste Voraussetzung für spezifische Wichtigste Voraussetzung für spezifische Wichtigste Voraussetzung für spezifische 
Maßnahmen ist eine genaue HarnsteinanaMaßnahmen ist eine genaue Harnsteinana-
lyse. Die Ernährungstherapie der jeweiligen lyse. Die Ernährungstherapie der jeweiligen 
Steinart richtet sich dabei nach den RisikoSteinart richtet sich dabei nach den Risiko-
faktoren im 24-Stunden-Urin.faktoren im 24-Stunden-Urin.

Von Prof. Dr. Roswitha SienerVon Prof. Dr. Roswitha Siener
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Im Jahre 2017 wurde von einer internationalen 
Forschungsgruppe unter Leitung von Elin Löves-
tam (PhD, RD) die „International Nutrition Care 
Process and Terminology Implementation Sur-
vey“, abgekürzt INIS-Studie, durchgeführt. An 
der Studie beteiligten sich 9 Länder, in denen der 
Nutrition Care Process (NCP, US-amerikanisches 
Modell) und die dazugehörige Nutrition Care 
Process Terminology (NCPT) verwendet werden: 
Australien, Kanada, Dänemark, Irland, Neusee-
land, Norwegen, Schweden, Schweiz, USA. Im 
Rahmen dieser Studie fand im ersten Schritt die 
Entwicklung und Validierung eines Online-Fra-
gebogens, im zweiten Schritt die Befragung von 
6.719 Dietitians  in den teilnehmenden 9 Ländern 
statt. Die Methodik zur Fragebogenentwicklung 
und die entsprechenden Ergebnisse wurden 2019 
publiziert [1, 2]. Es stellte sich heraus, dass der 
Grad der Implementierung und positive Einstel-
lungen in Zusammenhang mit der Erfahrungs- 
und Anwendungsdauer sowie einer klaren Imple-
mentationsstrategie stehen [1]. Zugleich wurde 
deutlich, dass weiterhin Anstrengungen nötig 
sind, Prozessmodell und Terminologie noch bes-
ser in die Berufspraxis zu überführen [1]. 

INIS-2023: Neuauflage mit 
deutscher Beteiligung
Aktuell erfolgt eine Neuauflage der internatio-
nalen Studie (Kurztitel „INIS-2023“), um den 
Stand zur Anwendung des prozessgeleiteten 
Handelns zu aktualisieren und auszuweiten. Die 
INIS-2023-Studie steht unter Federführung der 
Universität Uppsala (Schweden) und wird wie-
der durch Elin Lövestam geleitet [3]. Es werden 
sich weltweit 23 Länder beteiligen, erstmals auch 
Deutschland. Bei dieser Neuauflage der Studie 
werden für jedes teilnehmende Land das jeweils 
national verwendete bzw. empfohlene Prozess-
modell und die dazugehörige Terminologie Un-
tersuchungsgegenstand sein. 
Deutschland besitzt seit 2015 mit dem Ger-
man-Nutrition Care Process (G-NCP) ein inter-
national vergleichbares Prozessmodell [4]. In 
den vergangenen rund acht Jahren seit Erstver-
öffentlichung des Manuals wird der G-NCP in 
zunehmendem Maße in der Berufspraxis ange-
wendet. Er fand bereits Eingang in verschiedene 
Qualitätsstandards und Empfehlungen, wie z.B. 
die DGE-Beratungsstandards, die Leistungsbe-
schreibung zur Erbringung des Heilmittels „Er-
nährungstherapie“ und die Rahmenvereinbarung 
zur Qualitätssicherung in der Ernährungsbera-
tung und Ernährungsbildung in Deutschland [5]. 
In den Ausbildungsstätten/Studiengängen für 
Diätetik ist er fester Lehrbestandteil und spielt 
auch bei entsprechenden Fort- und Weiterbil-
dungen eine entscheidende Rolle. 

Bestandsaufnahme als 
Chance für Deutschland
Mit der Teilnahme an der Neuauflage der INIS-
Studie ergibt sich für Deutschland nun die gro-
ße Chance, das prozessgeleitete Handeln in der 
Diätetik nach dem IMPECD-Projekt 2015-2018 
[4] zum zweiten Mal im internationalen Kontext 
zu erforschen. Neben dem G-NCP als vom Be-
rufsverband empfohlenem Prozessmodell wird 
die ICF(-dietetics/-Diätetik) als Terminologie 
Befragungsgegenstand sein. Untersucht werden 
der Stand der Implementierung sowie die Ein-
stellung der Anwender dazu. Das wird eine erste 
umfassende Bestandsaufnahme mit wichtigen 
Ableitungen für die berufspolitische und fach-
liche Positionierung ermöglichen.
Der VDD beschloss im Rahmen der Überarbei-
tung der ICF(-diëtetiek/-dietetics/-Diätetik) in 
Absprache mit Österreich, den Niederlanden 
und Belgien die Beteiligung für Deutschland 
an der Neuauflage bereits im Herbst 2021. Für 
Deutschland wird die Teilnahme an der INIS-
2023-Studie durch eine im Frühjahr 2022 gebil-
dete Arbeitsgruppe koordiniert, der Dr. Daniel 
Buchholz, Marleen Meteling-Eeken, Dr. Sara 
Ramminger und Sabine Ohlrich-Hahn (Leitung) 
angehören. Erstes und mittlerweile abgeschlos-
senes Arbeitspaket war, den Fragebogen aus der 
initialen INIS-Studie inklusive nötiger Anpassun-
gen für Deutschland zu validieren. Es schloss sich 
die Vorbereitung zur Rekrutierung der Teilneh-
menden an, die in Zusammenarbeit mit VDD und 
VDOE und unter Beteiligung weiterer Verbände 
erfolgte. Perspektivisch ist die nationale Auswer-
tung der ermittelten Daten vorgesehen. 
Der gesamte Validierungsprozess wurde erfolg-
reich abgeschlossen, somit kann INIS-2023 in 
Deutschland starten. Die Ergebnisse der Befra-
gung lassen eine erste große Bestandsaufnahme 
zur Implementierung und Nutzung des G-NCP 
und/oder der ICF(-Diätetik) in Deutschland er-
warten. Eine internationale Vergleichbarkeit 
wird ebenso ermöglicht. Zukünftig können die 
erhobenen Daten als Basis dienen, um Verän-
derungen in der Nutzung und Implementierung 
aufzuzeigen. 

Deutschland beteiligt 
sich an der INIS-Studiesich an der INIS-Studie

Prozessgeleitetes Vorgehen und die Nutzung einer gemeinsamen 
Terminologie bilden seit mehr als 20 Jahren weltweit einen syste-
matischen Rahmen für professionelles Handeln in der Diätetik. 
Dabei werden in den jeweiligen Ländern verschiedene Prozess-
modelle und dazugehörige Terminologien verwendet. Bisher gibt 
es jedoch kaum Daten, die Aussagen zum Stand der Implemen-
tierung national und international zulassen. 

MAI 2022

➊
Prüfung und Anpassung des englischsprachigen Frage-
bogens der initialen INIS-Studie für Deutschland

➋
Abstimmung einer gemeinsamen englischsprachigen 
Version innerhalb der „ICF-Länder“

➌
Übertragung der gemeinsamen englischen Version ins 
Deutsche

➍
Validierungsschritt 1 durch 5 Expert*innen in Bezug 
auf Relevanz, Klarheit und Übersetzung der Fragebogenauf Relevanz, Klarheit und Übersetzung der Fragebogen-
inhalte, gefolgt von einer Überarbeitunginhalte, gefolgt von einer Überarbeitung

➎➎
Validierungsschritt 2: Pilotbefragung mit 20 Teilneh-
menden mit Kommentarmöglichkeit zur Verständlichkeit 
(Rücklauf n=17), gefolgt von einer Überarbeitung

➏
Endgültige Abstimmung einer gemeinsamen 
englischsprachigen Grundversion innerhalb der „ICF-
Länder“, gefolgt von einer Überarbeitung

➐
Finalisierung und Freigabe des Fragebogens 
für Deutschland

FEBRUAR/MÄRZ 2023

↓
Kontakt
Dipl. med. päd.
Sabine Ohlrich-Hahn

Hochschule Neubranden-
burg, Fachbereich Agrar-
wirtschaft und Lebens-
mittelwissenschaften, 
Studiengang Diätetik.

ohlrich@hs-nb.de ©
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Ihre Teilnahme ist wichtig!
Alle VDD-Mitglieder (mit Berufsabschluss) und nicht-
organisierte Diätassistenten sind zur Teilnahme auf-
gerufen, um eine möglichst große Beteiligungszahl für 
Deutschland zu erreichen. Beteiligen können sich neben 
Diätassistenten ebenso Ernährungsfachkräfte, die 
vergleichbar für die Ernährungstherapie und -prävention 
qualifiziert sind. Die internationale Befragung wird vom 
17. April bis 29. Mai 2023 stattfinden. Der Teilnahmelink 
wird über alle Medienkanäle des VDD sowie weiterer 
Verbände (VDOE, VFED, QUETHEB) verbreitet.

vergleichbar für die Ernährungstherapie und -prävention 
qualifiziert sind. Die internationale Befragung wird vom 
17. April bis 29. Mai 2023 stattfinden. Der Teilnahmelink 
wird über alle Medienkanäle des VDD sowie weiterer 
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„Obwohl es für mich 
schon der zweite digitale 
Vortrag auf dem VDD-
Kongress sein durfte, 
war ich sehr nervös. Aber 
das sollte wahrscheinlich 
auch so sein, denn es ist 
und bleibt für mich eine 
große Ehre, Teil des Pro-
gramms sein zu dürfen. 
Daher bedanke ich mich 
noch einmal herzlich für 
das Vertrauen, den Frei-
raum, die Chance und 
besonders fürs Zuhören!“

Um auch den Diätschülern, Studie-
renden sowie angehenden Diätas-
sistenten unter uns ein spannendes 
Programm zu bieten, haben sich die 
VDD-Junioren beim diesjährigen Kon-
gress ordentlich ins Zeug gelegt. Nach 
einem ideenreichen Brainstorming und zwei 
Abstimmungen sind drei hilfreiche Vorträge zu 
relevanten Themen rund um Examen und Be-
rufseinstieg entstanden. Wir haben uns dabei mit 
den verschiedenen Facetten der Berufsvorberei-
tung befasst: von der Vorbereitung auf das Exa-
men über die Überlegungen zur Jobsuche bis hin 

zu den ersten Schritten im Berufsleben. Be-
gonnen hat das Schülerforum am Freitag 

in der Session 4 unter der Moderation 
von Maximilian Frese.

Examen mit Plan (und 
ohne Stress) bestehen
Sophia Niehaus startete als Spea-

kerin mit ihrem Vortrag „Muss man 
wirklich ein Jahr im Voraus fürs Ex-

amen lernen? – Lernstrategien vor-
gestellt“. Als frisch examinierte Diät-

assistentin konnte sie ein bisschen aus dem 
Nähkästchen plaudern: Wie lernst du am besten 
für das Examen? Wann solltest du anfangen zu 
lernen, um am Ende nicht in Hektik zu verfallen? 
Und wie findest du die richtige Lernmethode für 
dich? So viel sei gesagt: Ein Lernplan ist immer 
individuell. Du solltest dich vorher fragen, wo 

Examen, Jobsuche
und Berufseinstieg

Für Neulinge in der Welt der Diätassistenten können einige 
Vorträge auf dem VDD-Kongress ganz schön komplex 
und vielleicht ein bisschen zu spezifisch sein – je nach-
dem, mit welchen Themen man sich in seiner bisherigen 
Ausbildungs- oder Arbeitszeit bereits auseinandersetzen 
konnte. Gar kein Problem! „We’ve got you covered!“ 

Von Emma Rölling

du gerade stehst und wo deine Defizite liegen. 
Von dort ausgehend solltest du dir einen gro-
ben Zeit- und Inhaltsplan machen. Dafür bietet 
es sich an, eine Themenübersicht zu erstellen. 
Diese kannst du wie eine To-do-Liste behandeln. 
Essenziell ist dabei der gute Mix aus leichteren 
und schweren Themen, um motiviert zu bleiben. 
Denke außerdem an Lernpausen und Belohnun-
gen, z. B. Spaziergänge oder Strandbesuche mit 
Freunden – Stichwort Stressmanagement. Als 

besonderes Highlight gab es 
viele hilfreiche Bücher-

empfehlungen und 
praktische Lern-
Apps wie die zur 
Pomodoro-Tech-
nik wurden vor-
gestellt.

Jobaussich-
ten von freier 

Wirtschaft bis 
Politik

Im zweiten Slot sprach die ge-
lernte Diätassistentin, derzeitige Public-Health-
Studentin und VDD-Juniorin Martje Grabhorn 
in ihrem Vortrag „Examen und jetzt? Diese Be-
rufsfelder warten auf dich!“ über die Jobaussich-
ten zum Berufseinstieg als junge Diätassistentin. 
Der Vortrag gliederte sich in drei Punkte: Rah-
menbedingungen zum Jobstart, die Vorstellung 
der vielen verschiedenen Tätigkeitsfelder sowie 
ergänzend konkrete Stimmen aus der Praxis. Die 
Quintessenz aus dem ersten Punkt ist: Lebens-
langes Lernen ist in unserem Beruf essenziell. 
Die Ausbildung bildet eine gute und wichtige 
Grundlage, sollte aber durch weitere Soft und 
Hard Skills, z. B. durch Spezialisierungen, er-
weitert werden. Dafür bietet der VDD viele Se-
minare, Fort- und Weiterbildungen. Nach einer 
Definition unseres Berufs hat Martje anhand 
eines Schaubilds erklärt, wie groß die Vielfalt an 
Arbeitsplätzen für Diätassistenten ist. So können 
wir neben typischen Arbeitsplätzen wie der Ge-
meinschaftsverpflegung und Diätküche auch in 
der Politik, Öffentlichkeitsarbeit, Wissenschaft 
oder der Industrie tätig werden. Es folgten Stim-
men aus der Praxis. Hierzu konnte sie Interviews 

mit fünf berufstätigen Kolleginnen aus Bildung, 
Lehre, Therapie sowie ambulanter und stationä-
rer Patientenversorgung vorstellen.

Zwischen Initiativbewerbung 
und Gehaltsverhandlung
Während des letzten Vortrags innerhalb des 
Schülerforums drehte sich alles um das Thema 
„How to Berufseinstieg – Top 5 Tipps für die ers-
ten Schritte im Beruf“. Unsere Speakerin Jana 
Fürst berichtete von ihrem Einstieg ins Berufs-
leben, nachdem sie 2021 in Gießen ihre Ausbil-
dung absolviert hatte. Dabei widmete sie sich 
den Fragen, die den meisten von uns unter den 
Fingern brennen, wenn es um die Jobsuche geht: 
Wie überzeuge ich ein Unternehmen von mir? 
Wie viel Gehalt kann ich verlangen? Was muss 
ich bei Teilzeitstellen oder Nebenjobs beachten? 
Und wie funktioniert das eigentlich genau mit 
der Steuererklärung? Zwischen Initiativbewer-
bung, Steuerklassen und Netzwerken konnte 
Jana während ihres Vortrags allen Teilnehmen-
den fünf Tipps für die ersten Schritte im 
Beruf geben und so ihre persönlichen 
Learnings der letzten zwei Jahre 
teilen. 
Dabei betonte Jana die Wichtig-
keit von Initiativbewerbungen 
als Chance, um den persönli-
chen Traumjob zu finden. Wenn 
du an einer Stelle im öffentli-
chen Dienst bzw. bei öffentlichen 
Trägern interessiert bist, wirst du 
wahrscheinlich mit Tarifverträgen in 
Kontakt kommen. Gut ist, dass diese ge-
schlechtsunabhängig sind und sich an Kompe-
tenzen und Schwierigkeitsgraden der Tätigkeit 
orientieren. Trotzdem gibt es Unterschiede bei 
den verschiedenen Verbänden, schaue also ge-
nau hin, um welche Art Vertrag es sich handelt! 
Wenn du den Stellenmarkt durchsuchst, wirst du 
auf viele Teilzeitstellen stoßen. Solltest du zwei 
Stellen annehmen, um auf Vollzeit zu kommen, 
sind Kommunikation, die richtige Steuerklasse, 
Zeitmanagement und die Steuererklärung be-
sonders wichtig. Für letzteren Punkt hat Jana 
Empfehlungen für (kostenpflichtige) Steuerbe-
rechnungsprogramme gegeben. Zum Abschluss 

hat sie die Relevanz und 
Vorteile des Netzwerkens 

hervorgehoben: sich end-
lich verstanden fühlen 
durch den Austausch 
über Herausforderun-
gen und Hürden sowie 

Wissenserweiterung, 
Erhöhung des sozialen 

Wohlbefindens und der 
beruflichen Sichtbarkeit, 

was zu neuen Karrieremög-
lichkeiten führen kann.

Ganz in diesem Sinne möchten auch wir ein 
großes Dankeschön an unsere Speakerinnen der 
VDD-Junioren richten und freuen uns schon auf 
weitere spannende Vorträge im nächsten Jahr!
Tipp: Dieser Beitrag stellt nur eine Zusammen-
fassung der Inhalte dar. Für detaillierte Infor-
mationen könnt ihr, wie alle Vorträge des VDD-
Kongresses, auch die Beiträge des Schülerforums 
im Nachgang über die On-demand-Funktion 
anschauen. Falls du nicht live zuhören konntest 
oder dir eine Auffrischung wünschst, kannst du 
das also noch nachholen!

O
Dieser Beitrag stammt 
von den VDD-Junioren

S
ophia Niehaus
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Die Unfähigkeit, aufgrund eines Mangels am 
milchzuckerspaltenden Enzym Laktase das Di-
saccharid Laktose in die Monosaccharide Glu-
kose und Galaktose zu spalten, ist als Grund für 
eine Laktoseintoleranz hinlänglich bekannt. Die 
Ursache und Ausprägung des Enzymmangels ist 
für die diätetische Umsetzung deutlich entschei-
dender, denn sie bestimmt den ernährungsthe-
rapeutischen Weg. Eine verlässliche Diagnostik 
sowie die Auswertung eines Ernährungs- und 

Laktoseintoleranz
Die körperliche 
Reaktion ist immer 
abhängig von der 
aufgenommenen 
Laktosemenge.

Patienten mit Symptomen einer Laktoseintoleranz sind 
in der Ernährungsberatung relativ häufig anzutreffen. Die 
Vermittlung von warenkundlichem Wissen hat dabei einen 
großen Stellenwert. So meiden Verbraucher in Unkenntnis 
vermeintlich unverträgliche Lebensmittel wie Milchpro-
dukte. Gleichzeitig konsumieren sie verarbeitete Lebens-
mittel mit hohen Laktosegehalten. 

Von Birgit Janßen

Symptomtagebuchs durch versierte allergolo-
gisch und gastroenterologisch geschulte Diätas-
sistenten sind darum ausschlaggebend.

Formen der Laktoseintoleranz
Zu den primären (angeborenen) Formen gehört 
der kongentiale Laktasemangel: eine sehr seltene 
angeborene Stoffwechselstörung, die sich bereits 
nach wenigen Tagen bei Neugeborenen durch 
schweren Durchfall, Dehydrierung und massive 
Gedeihstörung zeigt. Sie wird vor allem für Finn-
land beschrieben.
Beim adulten Laktasemangel (ethnisch bedingte 
Hypolactasie) handelt es sich um eine genetisch 
veranlagte abnehmende Laktaseaktivität; nach-
weisbar durch sogenannten CC-Status. Das Auf-
treten ist je nach Alter und ethnischer Abstam-
mung unterschiedlich. Es liegt kein absoluter 
Laktasemangel vor, die Symptome sind folglich 
auf eine zu hohe Laktosezufuhr zurückzuführen. 

Die sekundären Formen sind Folge einer pri-
mären Erkrankung des Gastrointestinaltraktes 
(Zöliakie, CED, z. B. Gastrektomie), medikamen-
töser Nebenwirkungen, veränderter Transitzeit 
(Adipositaschirurgie), von pH-Wert-Verände-
rungen oder ungünstigen Ernährungsmustern. 
Sie bestehen in der Regel nicht dauerhaft, die 
Therapie der Grunderkrankung steht im Vorder-
grund ernährungstherapeutischer Maßnahmen. 
Die Symptome ähneln denen der Fruktosemal-
absorption: (teilweise kolikartige) Bauchschmer-
zen, Völlegefühl, Übelkeit, Erbrechen, Flatulenz, 
Diarrhoe, teilweise Obstipation.
Die allgemeine Diagnose Laktoseintoleranz be-
nennt nicht die Ursache, sondern beschreibt 
Symptome nach Verzehr von Laktose. Die kör-
perliche Reaktion ist immer abhängig von der 
aufgenommenen Laktosemenge. Ernährungs-
einschränkungen sind nicht zwangsläufig lebens-
lang einzuhalten. 

Diagnostik der 
Laktoseintoleranz
Für die Diagnose einer Laktoseintoleranz sind 
eine Anamnese und die Auswertung eines Er-
nährungs- und Symptomtagebuchs unerlässlich. 
Zum einen überlappen sich die Symptome u. a. 
mit der Fruktosemalabsorption und zum anderen 
wird Laktoseintoleranz oft als Erstes angenom-
men, wenn diese gastrointestinalen Probleme auf-
tauchen. Goldstandard ist wie bei der Diagnose 
der anderen Kohlenhydratmalassimilationen der 
standardisierte H2-Atemtest, allerdings wird in 
der Praxis oft auf diesen verzichtet, weil man 
durch die Anamnese darauf schließt. Daneben 
ist die Genanalyse auf den CC-Status möglich. 
Sie hat aber nur eingeschränkte Aussagekraft, da 
sie lediglich die genetische Disposition für eine 
primäre Laktoseintoleranz bzw. die kongentiale 
Laktoseintoleranz aufzeigen kann. Bei entspre-
chendem CC-Staus können die Symptome damit 
zugeordnet werden, geben aber keine Hinweise 
auf die tatsächliche Spaltungseffektivität. Auch 
bei negativem Gentest kann eine Laktoseintole-
ranz vorliegen und sekundäre Formen können 
damit nicht erkannt werden.

Ernährungstherapie 
der Laktoseintoleranz
Wie die Pathophysiologie gezeigt hat, trifft die 
laktosefreie Diät nur auf die angeborene Stoff-
wechselstörung zu. Für die adulte primäre 

und die sekundäre Laktoseintoleranz bestehen 
unterschiedlich ausgeprägte Einschränkungen 
der Spaltungskapazität, daher ist es Ziel der Er-
nährungstherapie, die Laktosezufuhr in der Er-
nährung langfristig so zu modifizieren, dass sie 
den individuellen Kapazitäten angepasst ist und 
Beschwerdefreiheit gewährleistet. Stufenweises 
Vorgehen hat sich dabei bewährt.

Karenzphase: 
Reduktion von Laktose
Bei sekundärer Laktoseintoleranz spielt die ur-
sächliche Grunderkrankung diätetisch eine Rolle. 
Aber auch hier gilt es, zunächst eine Beschwerde-
linderung zu erreichen: Konkrete Lebensmittel-
empfehlungen sorgen für eine Beschränkung der 
Laktosezufuhr. Unterstützt wird dies durch die 
Prinzipien der angepassten Vollkost und Beein-
flussung der Transitzeit durch gleichzeitige Auf-
nahme von Protein und Fett. Warenkundliche 
Aufklärung über Milchprodukte, deren unter-
schiedliche Verträglichkeit sowie der zunehmen-
de Einsatz von Trockenmilcherzeugnissen bilden 
eine weitere wichtige Säule. 
Nach wie vor ist fälschlicherweise in den Köp-
fen vieler Patienten verankert, Milchprodukte 
ganz meiden zu müssen. In der Beratung füh-
ren Hinweise, dass Hartkäse grundsätzlich ge-
eignet wäre, auch wenn er nicht als „laktose-
frei“ gekennzeichnet sei, immer noch zu einem 

Wissen tut not

Konkrete Lebens-
mittelempfehlun-
gen sorgen für eine 
Beschränkung der 
Laktosezufuhr. 
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Themen & Termine

Ausgabe
Redaktions
schluss

Anzeigen
schluss

Druckunter
lagenschluss

Erscheinungs
termin FokusThema weitere Themen

1 - 2024 06.12.2023 10.01.2024 19.01.2024 09.02.2024 Diabetes mellitus
Ernährung rund um 

Schwangerschaft und 
Geburt · Kinderernäh-
rung · Säuglingsernäh-

rung · Ernährung im 
Alter · Supplemente in 
der Sporternährung · 

Spezielle Ernährungsfor-
men · Sondenernährung · 
Tiefkühlkost · Ausgleich 
von Ernährungsdefiziten 
· Ernährungsbedarf bei 

chronischen Erkran-
kungen · Diabetes & 

Ernährung · Zivilisations-
krankheit Adipositas · 
Mangelerkrankungen · 

Mediterrane Ernährung · 
Gesundes Frühstück

2 - 2024 14.02.2024 06.03.2024 15.03.2024 05.04.2024 Enterostoma 
und Ernährung

3 - 2024 03.04.2024 24.04.2024 03.05.2024 24.05.2024 Frauengesundheit

4 - 2024 12.06.2024 03.07.2024 12.07.2024 02.08.2024 VDDKongress

5 - 2024 07.08.2024 28.08.2024 06.09.2024 27.09.2024 Nachhaltigkeit

6 - 2024 09.10.2024 06.11.2024 15.11.2024 06.12.2024 Morbus Parkinson

1 - 2025 04.12.2025 15.01.2025 24.01.2025 09.02.2024 Gastroenterologie
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Formate

1/1 Seite
178 × 230 mm
210 × 280 mm

1/2 Seite hoch
89 × 230 mm
101 × 280 mm

1/2 Seite quer
 178 × 115 mm
 210 × 137 mm

1/3 Seite hoch
59 × 230 mm
71 × 280 mm

1/3 Seite quer
 178 × 77 mm
 210 × 99 mm

1/4 Seite hoch
89 × 115 mm
101 × 138 mm

1/4 Seite quer
178 × 58 mm
210 × 80 mm

1/8 Seite hoch
89 × 58 mm
101 × 80 mm

1/8 Seite quer
178 × 29 mm
210 × 51 mm

  Satzspiegelformat

  Anschnittformat (+3 mm Beschnitt rundherum)

Technische Angaben

Format
210 mm breit × 280 mm hoch

Verarbeitung
Rückendrahtheftung

Papier
Wir drucken auf ein 
gestrichenes Offsetpapier

Datenübermittlung
Bitte senden Sie Ihre Druckdaten an: 
goerner@dermedienmacher.com

Datenformate
Anlieferung von PDF/X-3-Daten

Farben
Druckfarben (CMYK) 
nach ISO 12647:2013
Bitte verwenden Sie das Farbprofil 
„PSO coated v3 (Fogra 52)“ 
– erhältlich unter www.eci.org.
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Preise
Anzeigenformat Preis

2. oder 3. Umschlagseite (1/1 Seite) 3.570 Euro

4. Umschlagseite (1/1 Seite) 3.705 Euro

1/1 Seite 3.410 Euro

1/2 Seite (hoch/quer) 2.215 Euro

1/3 Seite  (hoch/quer) 1.666 Euro

1/4 Seite  (hoch/quer) 1.325 Euro

1/8 Seite  (hoch/quer) 985 Euro

→  Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

→  Agenturvergütung: 10 %.

Beihefter
→ Muster vorab an VDD erforderlich
Format: 210 × 280 mm
Benötigte Liefermenge: 4.100 Expl.
4-Seiter: 3.900 Euro inkl. Porto

Beilagen
→ Muster vorab an VDD erforderlich
Format: max. 204 × 274 mm
Benötigte Liefermenge: 4.100 Expl.
bis 25 g: 1.275 Euro inkl. Porto 
über 25 g: auf Anfrage

Anlieferung von Beihefter & Beilagen
→  15 Werktage vor Erscheinungstermin
→  Anlieferung an NINO Druck GmbH,
 Adresse siehe Seite 7
→  Bitte kennzeichnen Sie gut leserlich  

die Lieferung mit folgenden Angaben:
 – Beileger VDD / D+I
 – „Ausgaben-Nummer“
 – „Kunde“ (Ihr Name)
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Herausgeber & Redaktion

Herausgeber
VDD Verband der Diätassistenten –  
Deutscher Bundesverband e. V. 
Postfach 10 40 62 
45040 Essen 
Telefon 0201 94685370 
Fax 0201 94685380
vdd@vdd.de · www.vdd.de

Bankverbindung
Sparkasse Essen 
BLZ 350 501 05 · Konto-Nr. 8 359 507 
BIC SPESDE3EXXX
IBAN DE 13 3605 0105 0008 3595 07

Zahlungsbedingungen
30 Tage nach Rechnungsdatum rein netto.
Kein Bankeinzug möglich.

Ust-IdNr. DE 121 241 540

Redaktion
Ulrike Grohmann
Steinmetzstraße 71 
65931 Frankfurt am Main 
Tel. und Fax 069 36402761
redaktion.d-und-i@vdd.de

Anzeigen
Andreas Görner 
Der MedienMacher
Am Froschenpfuhl 20 
55606 Kirn
Tel. 0177 8299844
goerner@dermedienmacher.com

Editorial Design  
& Grafik
Kaisers Ideenreich 
Traminerweg 7 
76835 Rhodt unter Rietburg 
vdd@kaisers-ideenreich.de 
www.kaisers-ideenreich.de

Druck, Verarbeitung  
& Versand
NINO Druck GmbH 
Im Altenschemel 21 
67435 Neustadt/Weinstraße 
info@ninodruck.de 
www.ninodruck.de
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AGB
1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehre-
rer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstiger Inserenten in einer 
Druckschrift zum Zweck der Verbreitung. Die Anzeigenpreise ergeben sich 
aus der bei Vertragsabschluss gültigen Anzeigenpreisliste des Herausgebers. 
Ändert sich der Anzeigentarif nach Vertragsabschluss, ist der Herausgeber 
berechtigt, den Preis nach der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen 
Preisliste zu berechnen; das gilt nicht im Geschäftsverkehr mit Nichtkauf-
leuten, sofern zwischen dem  Vertragsabschluss und dem Zeitpunkt der 
Veröffentlichung nicht mehr als vier Monate vergangen sind.

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres 
nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das 
Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag inner-
halb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern 
die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und 
veröffentlicht wird.

3. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Herausgeber nicht 
zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer 
Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der 
tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Herausgeber zu er-
statten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höhere Gewalt 
im Risikobereich des Herausgebers beruht.

4. Die Aufnahme von Anzeigen und Fremdbeilagen in bestimmten Num-
mern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift 
erfolgt ausschließlich dann, wenn der Auftraggeber  schriftlich erklärt hat, 
dass die Anzeige oder Fremdbeilage in bestimmten Nummern, bestimm-
ten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift erscheinen 
soll und ihm dies von dem Herausgeber ausdrücklich bestätigt worden 
ist. Platzierungsbestätigungen gelten nur unter Vorbehalt und können 
aus technischen Gründen geändert werden. In solchen Fällen kann der 
Herausgeber nicht haftbar gemacht werden. Rubrizierte Anzeigen werden 
in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen 
Vereinbarung bedarf.

5. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeige 
erkennbar sind, werden als solche vom Herausgeber mit dem Wort „An-
zeige“ deutlich kenntlich gemacht.

6. Der Herausgeber behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne 
Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des 
Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form abzulehnen, wenn die be-
treffende Anzeige nach pflichtgemäßen Ermessen des Herausgebers gegen 
Gesetze, behördliche Bestimmungen oder die guten Sitten verstößt oder 
Ihre Veröffentlichung erkennbar für den Herausgeber unzumutbar ist. Dies 

vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht 
im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung verein-
bart worden ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach 
der Preisliste gewährt.

12. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen laut Preisliste sowie 
die Einziehungskosten berechnet. Der Herausgeber kann bei Zahlungsver-
zug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung 
zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. 
Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftrag-
gebers ist der Herausgeber berechtigt, auch während der Laufzeit eines 
Anzeigenabschlusses, das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht 
auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des 
Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge ab-
hängig zu machen.

13. Der Herausgeber liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigen-
beleg. Je nach Art oder Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigen-
ausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann 
ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechts-
verbindliche Bescheinigung des Herausgeber über die Veröffentlichung und 
Verbreitung der Anzeige.

14. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen und Zeichnungen 
sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche 
Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftrag-
geber zu tragen.

15. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auf-
traggeber zurückgesandt. Bewahrt der Herausgeber die Werbemittel auf, 
ohne dazu verpflichtet zu sein, so geschieht dies maximal für drei Monate.

16. Bei Ziffernanzeigen wendet der Herausgeber für die Verwahrung und 
rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
manns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur 
auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzei-
gen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht 
abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Heraus-
geber zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Der Herausgeber behält sich 
im Interesse und zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor die einge-
henden Angebote zur Ausschaltung von Missbrauch des Zifferndienstes 
zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiterleitung von geschäftlichen Anprei-
sungen und Vermittlungsangeboten ist der Herausgeber nicht verpflichtet.

17. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts oder öffentlichrechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen 
Gerichtsstand der Sitz des Herausgebers. 

Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers im Zeit-
punkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Ver-
tragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem 
Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des 
Herausgebers vereinbart.

gilt auch für Aufträge die bei der Geschäftsstelle oder bei Vertretern aufge-
geben werden. Beilagenaufträge sind für den Herausgeber erst nach Vorlage 
eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch 
Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der 
Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden 
nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber 
unverzüglich mitgeteilt.

7. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier 
Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. 
Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der 
Herausgeber unverzüglich Ersatz an. Der Herausgeber gewährleistet die für 
den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druck-
unterlagen gegebenen Möglichkeiten.

8. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem 
oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungs-
minderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, 
indem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Herausgeber 
eine ihm hierfür gestellte angemessene Nachfrist verstreichen oder ist die 
Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht 
auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. 

Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschul-
den bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei tele-
fonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche 
aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz 
des vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige 
oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit des Herausgeber, seines gesetzlichen Vertreters oder seiner 
Erfüllungshilfen. Eine Haftung des Herausgebers für Schäden wegen des 
Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen 
Geschäftsverkehr haftet der Herausgeber darüber hinaus auch nicht für 
grobe Fahrlässigkeit von einfachen Erfüllungshilfen; in den übrigen Fällen 
ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Um-
fang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden 
Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei nicht 
offensichtlichen Mängeln – innerhalb von einer Woche nach Eingang von 
Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

9. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der 
Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zugesandten 
Probeabzüge. Der Herausgeber berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die 
ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist 
mitgeteilt werden.

10. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach 
Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zu-
grunde gelegt.

11. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung 
sofort, möglichst aber vierzehn Tage nach Veröffentlichung der Anzeige 
übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, 


